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Änderung der Grenzwertewerteverordnung 2018 – GKV 2020
Verordnung über die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz –

VGÜ 2017

1. Der Titel lautet: Grenzwerteverordnung 2020 – GKV
2. In Anhang III/2018 Abschnitt C wurde folgende Z 13 angefügt:

„(13) Alveolengängige Stäube von kristallinem Siliziumdioxid
(Quarzfeinstaub), die bei Arbeiten entstehen, bei denen aufgrund
eines Arbeitsverfahrens eine Exposition gegenüber Quarzfeinstaub
besteht, gelten als eindeutig krebserzeugend.“
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Lärmschwerhörigkeit;
439; 48%

Berufsdermatosen;
86; 10%

Erkrankungen d. Asbest; 104; 11%

Erkrankungen d. Lunge
chem.irr.; 54; 6%

Asthma Bronch.
allerg.; 38; 4%

Infektionskrankheiten;
109; 12%

Silikose; 18; 2%

Adenokarz. d.
Hartholzstaub; 15; 2%

Übrige; 47; 5%

davon 12 Asbestosen

davon 86 COVID-19

Anerkannte Berufskrankheiten 2020
Erwerbstätige, Anzahl und Prozent

Alle Fälle: 910
(2019: 1198)

BK 2019 %
Lärmschwerhörigkeit 697 58,18
Berufsdermatosen 109 9,10
Erkrankungen d. Asbest 118 9,85
Erkr. d. Lunge chem./irr. 87 7,26
Asthma Bronch. allerg. 64 5,34
Infektionskrankheiten 24 2,00
Silikose 21 1,75
Adenokarz. d. Hartholzstaub 19 1,59
Übrige 59 4,92
Summe 1198 100



Anerkannte Fälle der Berufskrankheit Nr. 26a,b,c



Gesundheitsgefahr Quarzstaub

„Staublunge“ = Silikose =„Quarzstaublungenerkrankung“

Silikogene Stäube = Stäube die nach Inhalation
eine Silikose verursachen können

Alveolengängige Stäube die kristallines SiO2
in den Modifikationen
Quarz,  Tridymit oder Cristobalit enthalten
(= silikogene Stäube)

Mögliche berufliche Exposition –
Steinkohlen- und dem Erzbergbau, Steinbruch und Steinbearbeitung, keramische
und Glasindustrie, Stahl- und Eisenindustrie, Gießereien, Tunnelbau, Bearbeitung
von quarzhaltigen Werkstoffen, z. B. in Dentallaboren, chemischen Industrie,…



Wie (weit) kommt der Staub in die Lunge?

Quarzfeinstaub = alveolengängiges kristallines Siliziumdioxid



Wie schädigt Quarzstaub die Lunge?

Histologisch sind in den Granulomen Quarzpartikel
nachweisbar!

Fortschreiten der Lungenveränderungen
auch noch nach Ende der Exposition!

Bei Silikose erhöhtes Risiko für Lungenkrebs und bis zu
30- fach erhöhtes Risiko für das Auftreten
einer Tuberkulose (Siliko-Tuberkulose)



Quarzstaublungenerkrankung (=Silikose) BK 26a

§ Latenzzeit 10 - 30 Jahren  (selten auch kürzer)
§ Oft jahrelang symptomfrei, Erstsymptom Husten (produktiv), später

beginnende Atemnot bei Belastung, in fortgeschrittenen Stadien
schon in Ruhe, Rechtsherzbelastung,

§ Beschwerden korrelieren oft nicht mit Veränderungen im
Röntgenbild

§ Raucher erkranken signifikant häufiger an Silikose als Nichtraucher



Staublungenerkrankung Silikose/Silikatose
BK 26a

Diagnose – Radiologisch (Röntgen, Computertomographie)

Lungenfunktionstest (Restriktive und kombinierte
Ventilationsstörungen, Gasaustauschstörungen)

Auch nach Ende der Exposition fortschreitender Prozess der
zur Vernarbung der Lunge und dauerhaften

Leistungsminderung  führt



Staublungenerkrankung (=Silikose) BK 26a

Therapie

- Symptomatische Behandlung
- Rauchentwöhnung
- Pulmonale Rehabilitation



VGÜ
Verordnung über die Gesundheitsüberwachung am

Arbeitsplatz

Untersuchungen lt. §49 ASchG sind verpflichtend für Arbeitgeber
und Arbeitnehmer!

Untersuchungen lt.§51 ASchG sind freiwillig für Arbeitnehmer!

Anzahl Untersuchungen auf Quarzstaub

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

nicht verkürzt 4814 5005 4757 4573 3961 4196 4236 4216 3522 3746

verkürzt 885 835 730 719 808 1053 936 923 820 883

Gesamtergebnis 5699 5840 5487 5292 4769 5249 5172 5139 4342 4629



Einwirkung durch quarz- oder asbesthaltigen
Staub oder Hartmetallstaub

d. Zeitabstand

zwischen den Untersuchungen beträgt bei Eignung:
zwei Jahre bzw. für die Röntgenuntersuchung 4 Jahre

bei Eignung mit vorzeitiger Folgeuntersuchung: ein Jahr
Sofern eine vorzeitige Folgeuntersuchung lediglich auf Grund
veränderter Lungenfunktionswerte erfolgt, ist die Lungenfunktionsprüfung
durchzuführen, jedoch keine Röntgen-Aufnahme anzufertigen



Gesetzliche Vorgaben, die auf Grund der Neueinstufung
von Quarzstaub als eindeutig krebserzeugender
Arbeitsstoff einzuhalten sind



Meldung gem. 13 GKV 2020

§ 13. Die Meldung der beabsichtigten erstmaligen Verwendung
gemäß § 42 Abs. 5 ASchG hat mindestens folgende Angaben zu
enthalten:

1. Name des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin und Anschrift der Arbeitsstätte,

2. voraussichtlich jährlich verwendete Mengen der betreffenden Stoffe und
der Zubereitungen, in denen die betreffenden Stoffe enthalten sind,

3. Art der Arbeitsvorgänge,

4. Zahl der exponierten ArbeitnehmerInnen,

5. Angaben zur Exposition,

6. beabsichtigte Maßnahmen zur Gefahrenverhütung gemäß §§ 43 und
45 Abs. 5 ASchG

Eine Meldung auf Baustellen, im Bergbau
und bei Wirtschaftszweigen bei denen

bisher bekannter Weise eine
Quarzstaubexposition bestanden hat, ist

nicht erforderlich!!!
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Grenzwert-Vergleichsmessungen - § 28 GKV
2020 (1)
(1) Wenn an einem Arbeitsplatz die Exposition von
Arbeitnehmer/innen gegenüber einem Arbeitsstoff, für den ein MAK-
Wert oder ein TRK-Wert festgelegt ist, nicht sicher
ausgeschlossen werden kann, sind Grenzwert-
Vergleichsmessungen durchzuführen.
(2) Grenzwert-Vergleichsmessungen sind repräsentative
Messungen der Exposition der Arbeitnehmer/innen, deren
Ergebnisse Grenzwertvergleiche ermöglichen. Sie sind an
repräsentativen Stellen unter repräsentativen Bedingungen
durchzuführen. Wenn später Kontrollmessungen mit vereinfachten
Messverfahren durchgeführt werden sollen, sind im Rahmen der
Grenzwert-Vergleichsmessung dafür Messpunkte festzulegen und
Referenz-Messergebnisse festzustellen.



Grenzwert-Vergleichsmessungen - § 28 GKV
2020 (3)
(5) Abweichend von Abs. 1 sind Grenzwert-Vergleichsmessungen
nicht erforderlich, wenn durch eine Bewertung nach dem Stand
der Technik unter Berücksichtigung von Vergleichsdaten,
insbesondere

p Betriebsanleitungen,
p Angaben von Hersteller/innen oder Inverkehrbringer/innen,
p Berechungsverfahren sowie
pMessergebnisse vergleichbarer Arbeitsplätze,

repräsentativ für den jeweiligen Arbeitsplatz nachgewiesen wird,
dass die anzuwendenden Grenzwerte unterschritten werden.



Staub Grenzwerte gemäß
Grenzwerteverordnung 2020
Anhang I/2020 Stoffliste – krebserzeugend IIIC

MAK-Wert für Quarzfeinstaub: Quarz einschl. Cristobalit und
Tridymit (alveolengängiges kristallines Siliciumdioxid)
Tagesmittelwert: 0,05  mg/m³  A Staub - Fraktion im
Beurteilungszeitraum
n § 4 Beurteilungszeitraum für MAK-Werte und TRK-Werte

Wenn der Grenzwert als „Tagesmittelwert“ angegeben ist, gilt als
Beurteilungszeitraum eine in der Regel achtstündige Exposition bei
Einhaltung einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 40
Stunden (in Vierschichtbetrieben 42 Stunden je Woche im Durchschnitt
von vier aufeinander folgenden Wochen).



VGÜ 2017

n § 1 VGÜ:
p Diese Verordnung gilt für die Beschäftigung von

Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen, für die Untersuchungen im Sinne
des 5. Abschnitts des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes vorgesehen
sind.



ASchG - 5. Abschnitt
Gesundheitsüberwachung

n § 49 Abs. 1 ASchG:
p Mit Tätigkeiten, bei denen die Gefahr einer Berufskrankheit

besteht, und bei denen einer arbeitsmedizinischen Untersuchung im
Hinblick auf die spezifische mit dieser Tätigkeit verbundene
Gesundheitsgefährdung prophylaktische Bedeutung zukommt,
dürfen Arbeitnehmer nur beschäftigt werden, wenn
1. vor Aufnahme der Tätigkeit eine solche Untersuchung durchgeführt

wurde (Eignungsuntersuchung) und
2. bei Fortdauer der Tätigkeit solche Untersuchungen in regelmäßigen

Zeitabständen durchgeführt werden (Folgeuntersuchungen).



Verordnung über die Gesundheitsüberwachung
am Arbeitsplatz 2017 (VGÜ 2017)
n § 2 Abs. 1 VGÜ: (2)

1. Blei, seine Legierungen oder Verbindungen;
2. Quecksilber oder seine anorganischen Verbindungen;
3. Arsen oder seine Verbindungen;
4. Mangan oder seine Verbindungen;
5. Cadmium oder seine Verbindungen;
6. Chrom VI-Verbindungen;
.

10. Quarz- oder asbesthaltiger Staub oder Hartmetallstaub;
11. Schweißrauch;
12. Fluor oder seine anorganischen Verbindungen;
.
24. Isocyanate.



Verordnung über die Gesundheitsüberwachung
am Arbeitsplatz 2017 (VGÜ 2017)
n § 2 Abs. 3a VGÜ: Neu!
(3a) Ungeachtet der Einstufung als eindeutig krebserzeugend
gilt für Quarzfeinstaub Abs. 3 Z 1.(1 h Regel!)

Eignungs- und Folgeuntersuchungen für Quarzfeinstaub sind weiters nicht
erforderlich, wenn

1. die Einhaltung des MAK-Wertes durch eine repräsentative Messung im
Sinne des 5. Abschnitts der GKV oder durch Vergleichsdaten im Sinn des
Abs. 6 nachgewiesen wird,

2. die Exposition der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch die zu
setzenden Schutzmaßnahmen möglichst niedrig gehalten wird.



Verordnung über die Gesundheitsüberwachung
am Arbeitsplatz 2017 (VGÜ 2017)



Verzeichnis der Arbeitnehmer § 47 ASchG

n § 47 Abs. 1 ASchG
p Stehen krebserzeugende (Gefahrenklasse 3.6 – Karzinogenität),

erbgutverändernde (Gefahrenklasse 3.5 – Keimzellmutagenität),
fortpflanzungsgefährdende (Gefahrenklasse 3.7 –
Reproduktionstoxizität) oder biologische Arbeitsstoffe der Gruppe 3
oder 4 in Verwendung, müssen die Arbeitgeber ein Verzeichnis
jener Arbeitnehmer führen, die der Einwirkung dieser Arbeitsstoffe
ausgesetzt sind.



Verzeichnis der Arbeitnehmer § 47 ASchG

n § 47 Abs. 2 ASchG
p Dieses Verzeichnis muß für jeden betroffenen Arbeitnehmer

insbesondere folgende Angaben enthalten:
1. Name, Geburtsdatum, Geschlecht,
2. Bezeichnung der Arbeitsstoffe,
3. Art der Gefährdung,
4. Art und Dauer der Tätigkeit,
5. Datum und Ergebnis von Messungen im Arbeitsbereich, soweit vorhanden,
6. Angaben zur Exposition, und
7. Unfälle und Zwischenfälle im Zusammenhang mit diesen Arbeitsstoffen.



Verzeichnis der Arbeitnehmer § 47 ASchG

n § 47 Abs. 3 und 4 ASchG
p Die Verzeichnisse sind stets auf dem aktuellen Stand zu halten und

jedenfalls bis zum Ende der Exposition aufzubewahren. Nach Ende
der Exposition sind sie dem zuständigen Träger der
Unfallversicherung zu übermitteln. Dieser hat diese Verzeichnisse
mindestens 40 Jahre aufzubewahren.

p Arbeitgeber müssen unbeschadet der §§ 12 und 13 jedem
Arbeitnehmer zu den ihn persönlich betreffenden Angaben des
Verzeichnisses Zugang gewähren und auf Verlangen Kopien davon
aushändigen



Schutz- und Arbeitskleidung gem. § 14 GKV
2020
n § 14 Abs. 1 GKV

p ArbeitgeberInnen müssen den ArbeitnehmerInnen, für die die Gefahr
einer Einwirkung von eindeutig krebserzeugenden Arbeitsstoffen
besteht, zur Verfügung stellen:

1. geeignete Schutzkleidung im Sinne der §§ 69 und 70 ASchG oder
2. geeignete Arbeitskleidung im Sinne des § 71 Abs. 2 ASchG, sofern für die

spezifischen chemischen Einwirkungen der verwendeten Arbeitsstoffe eine
geeignete Schutzkleidung nicht erhältlich ist, und

3. getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Straßenkleidung einerseits
und Arbeitskleidung oder persönliche Schutzausrüstung andererseits.



Luftrückführung gem. § 15 GKV 2020

n § 15 Abs. 1 GKV
p Bei Verwendung von eindeutig krebserzeugenden Arbeitsstoffen

(Gasen, Dämpfen, Schwebstoffen) ist die Rückführung der Abluft von
Klimaanlagen, Lüftungsanlagen oder Absaugeinrichtungen
(Absauganlagen oder Absauggeräten), auch wenn diese gereinigt ist,
in Räume verboten (Umluftverbot).



Luftrückführung gem. § 15 GKV 2020

n § 15 Abs. 4 GKV Neu!
n Bei Verwendung von Formaldehyd und Quarzfeinstaub gilt Abs.

1 nicht, wenn sichergestellt ist, dass die in Anhang 1 festgelegten
Grenzwerte dauerhaft nicht überschritten werden. Dies ist
insbesondere dann der Fall, wenn gemäß § 28 Abs. 5 keine
Grenzwert-Vergleichsmessungen erforderlich sind, oder wenn
gemäß § 29 Abs. 2 letzter Satz Kontrollmessungen entfallen
können, oder wenn die Einhaltung des Grenzwertes durch eine
kontinuierlich messende Einrichtung überwacht wird.



BauKG (§ 7 BauKG)



Beschäftigungsverbote und –beschränkungen
für Jugendliche (§ 3 Abs.1 Z 1 lit.  KJGB-VO)



Mutterschutzgesetz (§ 4 Abs. 2 Z 4 MSchG)



Persönliche Schutzausrüstung (PSA) –
Atemschutz (1§ 15 PSA-V)



Persönliche Schutzausrüstung (PSA) –
Atemschutz (1§ 15 PSA-V)



Gesetzliche Vorgaben, die auf Grund der Neueinstufung
von Quarzstaub als eindeutig krebserzeugender
Arbeitsstoff einzuhalten sind



Quarzstaub
Praktische Umsetzung

Zielsetzung ist hoffentlich Staub und
Quarzstauberkrankungen zu reduzieren und

Bewusstsein zu schaffen

Grenzwertevergleichsmessung oder:
Messung kann durch eine Beurteilung nach

dem Stand der Technik ersetzt werden:



Messwerte: Expositionsdatenbank MEGA
n BGIA-Report 8/2006 Klassieren/Sieben

n Vorab-Veröffentlichung 2020

Karl Hammerl54



staubwargestern.de (Beispiel: Branchenlösung)

Karl Hammerl55

https://www.staub-war-gestern.de/


Berechnungstool Arbeitsinspektorat:

Karl Hammerl56

n Beispiel: Kies Sieben und Verladen:

Arbeitssicherheit im Baugewerbe und der
Bauindustrie - WKO.at

Beispiel Kieswerk Hilfstool-Quarzfeinstaub-Evaluierung.xlsx
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/bau/Arbeitssicherheit.html?shorturl=bauorat_arbeitssicherheit


Handlungsanleitung im Merkblatt M.plus 340.12
n Beispiel Stemmarbeiten im Innenraum

Karl Hammerl57

Ohne Maßnahmen ergeben sich aus der
Bewertung vergleichbarer Arbeitsplätze
folgende Richtwerte: „Stemmen, Meißeln,
Abbruch ohne Absaugung
A: 9,28 mg/m³,
Q: 0,82 mg/m³

Positivlisten für diverse
Arbeitsgeräte, welche den
Grenzwert einhalten:
Staub | BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/staub/


Danke für Eure
Aufmerksamkeit!

Dr. Kristina Horner
Ing. Karl Hammerl
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